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UNO in New York, bei einer Reihe 
von Spezialorganisationen der 
UNO).

Ausschüsse der Volkskam
mer: Organe der —► Volkskammer 
der DDR, die zur Durchführung 
ihrer Aufgaben aus der Mitte ihrer 
gewählten Abgeordneten gebildet 
werden (Verf. der DDR, Art. 61). 
Den A. obliegt die Aufgabe, in enger 
Zusammenarbeit mit den Wählern 
Gesetzesentwürfe zu beraten und 
die Durchführung der Gesetze stän
dig zu kontrollieren. In der Volks
kammer arbeiten 15 Ausschüsse: für 
Auswärtige Angelegenheiten; für 
Nationale Verteidigung; Verfas- 
sungs- und Rechtsausschuß; für In
dustrie, Bauwesen und Verkehr; für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüter
wirtschaft; für Handel und Versor
gung; für Haushalt und Finanzen; 
für Arbeit und Sozialpolitik; für Ge
sundheitswesen; für Volksbildung; 
für Kultur; Jugendausschuß; für 
Eingaben der Bürger; Geschäftsord
nungsausschuß; Mandatsprüfungs
ausschuß. Sie haben das Recht, Ge
setzesvorlagen für die Volkskammer 
einzubringen (Verf. der DDR, 
Art. 65). Die A. erfüllen ihre Aufga
ben entsprechend den gesamtgesell
schaftlichen Erfordernissen. Sie ar
beiten bei der Erfüllung ihrer Aufga
ben auf vielfältige Weise mit den 
Wählern zusammen und ziehen 
Fachleute zur ständigen oder zeit
weiligen Mitarbeit heran. Sie über
prüfen die Wirksamkeit der Gesetze 
in der Praxis und beraten mit den 
Werktätigen in Betrieben, LPG, 
Städten und Gemeinden Probleme 
der Durchführung des Planes und 
der Vorbereitung gesetzlicher Be
stimmungen. Die A. können in ihren 
Beratungen die Anwesenheit der zu
ständigen Minister und Leiter ande
rer staatlicher Organe verlangen, 
damit diese ihnen Auskünfte ertei
len. Darüber hinaus sind alle Staats
organe laut Verfassung verpflichtet, 
den A. die für ihre Tätigkeit erfor

derlichen Informationen zu geben. 
Vor allem der Ministerrat unter
stützt in Übereinstimmung mit dem 
Präsidium der Volkskammer aktiv 
die Arbeit der Ausschüsse. Jeder A. 
wählt einen Vorsitzenden und einen 
oder mehrere Stellvertreter des Vor
sitzenden. Die Ergebnisse aus der 
Arbeit der A. fließen in die Gesetzes
entwürfe ein und führen zu Empfeh
lungen für zentrale und örtliche 
Staatsorgane. In den Tagungen der 
Volkskammer wird die Stellung
nahme der A. zu den Gesetzesent
würfen vom Vorsitzenden oder von 
einem Mitglied des A. vorgetragen.

AuBenhandel: —*■ Export und —*• 
Import von Erzeugnissen und Lei
stungen, von wissenschaftlich-tech
nischen Leistungen und Ergebnissen 
sowie auch alle Handlungen von 
Staatsorganen, wirtschaftsleitenden 
Organen und Wirtschaftseinheiten, 
die der Vorbereitung, der Unterstüt
zung oder auch der Durchführung 
des Exports und Imports dienen; Er- 

ebnis der internationalen —»• Ar- 
eitsteilung. Die ökonomische Funk

tion des A. besteht darin, die Ge
brauchswertstruktur des produzier
ten gesellschaftlichen Gesamtpro
dukts entsprechend den volkswirt
schaftlichen Bedürfnissen zu verän
dern. Der A. ermöglicht die Erzie
lung von Produktivitätsvorteilen 
durch hohe Produktionsstückzahlen 
bei niedrigen Kosten, rationelle In
vestitionen, zweckmäßigsten Ein
satz der Wirtschaftspotenzen u. a. 
Der A. der DDR basiert auf den so
zialistischen Produktionsverhältnis
sen, insbesondere dem sozialisti
schen Eigentum an den Produk
tionsmitteln, und ist ein Faktor der 
Intensivierung. Er wird mit Hilfe des 
sozialistischen A.smonopols durch 
den sozialistischen Staat planmäßig 

eleitet (—<■ Außenwirtschaftsbezie- 
ungeri). Der A. zwischen sozialisti

schen Staaten vollzieht sich entspre
chend den Prinzipien des sozialisti
schen Internationalismus. Er wird


